
 
A n t r a g : 

 
I. Den Änderungen und Ergänzungen 

der Gesellschaftsverträge der o. g. 
städtischen Gesellschaften mit den 
Streichungen und Ergänzungen (s. 
Anlagen 2-6) wird zugestimmt. 
 

II. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
erforderlichen Schritte zur Änderung 
der Gesellschaftsverträge 
einschließlich der 
kommunalaufsichtlichen Anzeige 
durchzuführen. 

 
 


